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Satzung zur Regelung von  
Ordnungsverstößen und Ordnungsmaßnahmen  
(Ordnungsrechtssatzung)
vom 24. November 2021

Aufgrund des § 2 Absatz 4 Satz 1 in verbindung mit § 51a Abs. 3 S. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (Gv. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 25. März 2021 (Gv. NRW. S. 331), hat die FH Aachen folgende ordnung erlassen:
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§ 1  |  Regelungsgegenstand 

Diese ordnung regelt das Nähere zum verfahren zur verhängung von ordnungsmaßnahmen gegenüber 
Studierenden der FH Aachen. Ein Anspruch auf Anordnung von ordnungsmaßnahmen besteht nicht. Im 
Übrigen wird das Recht zur Ausübung des Hausrechts durch die Hausrechtsinhaberin bzw. den Haus-
rechtsinhaber von dieser ordnung nicht berührt.

§ 2  |  Ordnungsverstöße

Eine Studierende oder ein Studierender begeht gemäß § 51 a Absatz 1 HG einen ordnungsverstoß, wenn 
sie oder er 

1. durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt, durch bedrohung mit Gewalt oder 
durch einen schwerwiegenden oder wiederholten verstoß gegen eine rechtmäßige Anordnung im 
Rahmen des Hausrechts 
a) den bestimmungsgemäßen betrieb einer Hochschuleinrichtung, die Tätigkeit eines 

Hochschulorgans, die Durchführung einer Hochschulveranstaltung oder in sonstiger Weise den 
Studien betrieb beeinträchtigt, verhindert oder zu verhindern versucht oder 

b) ein Mitglied der Hochschule in der Ausübung seiner Rechte und Pflichten erheblich 
beeinträchtigt oder von dieser Ausübung abhält oder abzuhalten versucht, 

2. wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat, die zu Lasten eines Mitglieds der Hochschule 
geschehen ist, rechtskräftig verurteilt worden ist oder ein rechtskräftiger Strafbefehl vorliegt und 
nach Art der Straftat eine behinderung des Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds 
droht, 
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3. Einrichtungen der Hochschule zu strafbaren Handlungen nutzt oder zu nutzen versucht oder 

4. bezweckt oder bewirkt, dass
a) ein Mitglied der Hochschule aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, 

des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer behinderung, des Alters oder der 
sexuellen Identität in seiner Würde verletzt wird, 

b) damit zugleich ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder 
beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird und 

c) nach Art dieser Würdeverletzung und dieses geschaffenen Umfelds eine behinderung des 
Studiums oder der sonstigen Tätigkeit dieses Mitglieds droht. 

§ 3  |  Ordnungsmaßnahmen 

(1) Gegen Studierende, die einen ordnungsverstoß nach § 2 begangen haben, können ordnungs-
maßnahmen verhängt werden. ordnungsmaßnahmen sind gemäß § 51 a Absatz 2 Satz 2 HG
1. der Ausspruch einer Rüge, 
2. die Androhung der Exmatrikulation, 
3. der Ausschluss von der benutzung von Einrichtungen der Hochschule, 
4. der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester, 
5. die Exmatrikulation. 

Die ordnungsmaßnahme „Androhung der Exmatrikulation“ kann nur in verbindung mit den ordnungs-
maßnahmen „Ausspruch einer Rüge“, „Ausschluss von der benutzung von Einrichtungen der Hochschule“ 
oder „Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester“ 
ausgesprochen werden; die ordnungsmaßnahmen „Ausspruch einer Rüge“, „Ausschluss von der 
benutzung von Einrichtungen der Hochschule“ oder „Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen 
Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester“ können nebeneinander verhängt werden. Die ordnungs-
maßnahme „Exmatrikulation“ kann für einen ordnungsverstoß nach § 2 Satz 1 Nr. 4 nicht verhängt wer-
den, es sei denn, es liegt zugleich ein ordnungsverstoß nach § 2 Satz 1 Nrn. 1, 2 oder 3 vor. 

(2) Mit der Entscheidung über die Exmatrikulation kann gemäß § 51 a Absatz 4 HG eine Frist bis zur 
Dauer von zwei Jahren festgesetzt werden, innerhalb derer eine erneute Einschreibung an der Hoch-
schule ausgeschlossen ist. 

(3) Wird eine ordnungsmaßnahme nach Absatz 1 Nrn. 3 oder 4 verhängt, so informiert der ordnungs-
ausschuss den zuständigen Dekan oder die zuständige Dekanin.

§ 4  |  Ordnungsausschuss 

(1) �ur Überprüfung und Ahndung von ordnungsverstößen richtet die Hochschule gemäß § 51 a Absatz 3 
Satz 3 HG NRW einen ordnungsausschuss ein. Der ordnungsausschuss ist behörde im Sinne dieser 
vorschriften (§ 51 a Absatz 3 Satz 3 HG). 

(2) Dem ordnungsausschuss gehören als stimmberechtigte Mitglieder an:
1. eine Person mit befähigung zum Richteramt als vorsitz,
2. ein vertreter oder eine vertreterin der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
3. ein vertreter oder eine vertreterin der akademischen Mitarbeitenden,
4. ein vertreter oder eine vertreterin der Mitarbeitenden aus Technik und verwaltung,
5. zwei vertreterinnen oder vertreter der Gruppe der Studierenden.

Die Personen nach Nr. 1 bis 4 werden vom Rektorat bestimmt, die Personen nach Nr. 5 durch den AStA.

(3) Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein Jahr, die Amtszeit der übrigen Mitglieder vier 
Jahre. Die Amtszeit nachträglich gewählter Personen bestimmt sich so, als ob sie ihr Amt rechtzeitig 
angetreten hätten.

(4) Der ordnungsausschuss kann im Einzelfall weitere sachkundige Mitglieder der Hochschule hinzu-
ziehen.
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(5) Den Studierenden, gegen die sich das ordnungsverfahren richtet, soll ein Mitglied der Hochschule 
mit entsprechender fachlicher Expertise in bezug auf den vorliegenden Sachverhalt zur Seite gestellt 
werden. Diese Person soll zur begleitenden Unterstützung im verfahren dienen und ist berechtigt, als 
Sprecher oder Sprecherin für die beschuldigte Person im Ausschuss zu agieren.

(6) Die verfahrensordnung der FH Aachen findet für den ordnungsausschuss Anwendung, soweit die 
ordnungsrechtssatzung keine spezielleren Regelungen trifft. �usätzlich zu den Sitzungsprotokollen sind 
die Ergebnisse des ordnungsverfahrens, sämtlicher erforderlicher Schriftverkehr im Rahmen der 
Ermittlungen, das Ergebnis der Entscheidung des ordnungsausschusses sowie die verhängten 
ordnungsmaßnahmen zu den Akten zu nehmen.

(7) Das verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der bekannt-
machung vom 12. November 1999 (Gv. NRW. S. 602) in der jeweils geltenden Fassung findet für den 
ordnungsausschuss Anwendung. In dem verfahren hinsichtlich der Entscheidung über eine Exmatri-
kulation hat der ordnungsausschuss gemäß § 51 a Absatz 3 Satz 2 HG sind die vorschriften über das 
förmliche verwaltungsverfahren der §§ 63 bis 71 des verwaltungsverfahrensgesetzes anzuwenden. 

§ 5  |  Antragserfordernis 

(1) Der ordnungsausschuss wird auf Antrag tätig. Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten von der 
antragsberechtigten Person nach Absatz 2 zu stellen. Die Frist beginnt ab Kenntnisnahme von dem 
Sachverhalt, welcher einen ordnungsverstoß gemäß § 2 dieser Satzung begründen soll. Der Antrag soll 
die zu seiner begründung dienenden Tatsachen und beweismittel angeben. Hierfür stellt der ordnungs-
ausschuss ein Formular auf der Homepage der FH Aachen zur verfügung.

(2) Antragsberechtigt sind
– das von einem ordnungsverstoß nach § 1 betroffene Hochschulmitglied,
– der vertrauensdozent oder die vertrauensdozentin des Fachbereichs,
– die Gleichstellungsbeauftragte,
– das Rektorat.

(3) Der ordnungsausschuss soll innerhalb von 14 Tagen nach Antragseingang tagen.

§ 6  |  Strafverfolgungsverfahren

(1) Abweichend von § 5 haben Studierende, die einen ordnungsverstoß nach § 2 Nr. 2 begangen haben, 
gegenüber der FH Aachen mitzuteilen, dass eine entsprechende rechtskräftige verurteilung bzw. ein 
entsprechender Strafbefehl vorliegen. Ein verstoß gegen diese Mitwirkungspflicht kann sich im Ent-
scheidungsprozess des Ausschusses über die verhängung einer ordnungsmaßnahme negativ auswirken.

Die Mitteilung oder anderweitige Kenntnisnahme über die verurteilung oder den Strafbefehl ersetzt 
das Antragserfordernis zur Aufnahme des verfahrens im ordnungsausschuss.

(2) Ist im Rahmen der Ermittlungen im ordnungsausschuss ein begründeter verdacht gegeben, dass ein 
ordnungsverstoß nach § 2 Nr. 1 und Nr. 3 vorliegt, ist die zuständige Strafverfolgungs behörde hierüber 
zu informieren. 

(3) Sofern die Strafverfolgungsbehörden durch die FH Aachen oder durch eine dritte Person einbezogen 
worden sind, ist das Strafverfolgungsverfahren abzuwarten. Das ordnungsverfahren der Hochschule 
ruht in dieser �eit. Es wird nach Abschluss des Strafverfahrens unter berücksichtigung dessen 
Ergebnisses wiederaufgenommen. 

§ 7  |  Inkrafttreten und Veröffentlichung

(1) Diese ordnung tritt am Tag nach ihrer veröffentlichung im verkündungsblatt der FH Aachen 
(FH-Mitteilungen) in Kraft. 

(2) Ausgefertigt aufgrund des beschlusses des Senats vom 28. oktober 2021 und der Genehmigung 
durch das Rektorat vom 15. November 2021.
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Aachen, den 24. November 2021

Der Rektor 
der FH Aachen 
 
 
gez. Pietschmann 
 
Prof. Dr. bernd P. Pietschmann

Hinweis nach § 12 Absatz 5 HG:
Die verletzung von verfahrens- oder Formvorschriften des Hochschulgesetzes oder des ordnungs- oder sonstigen 
autonomen Rechts der FH Aachen kann gegen diese ordnung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
a) die ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 
b) das Rektorat hat den beschluss des zuständigen Gremiums vorher beanstandet oder 
c) der Form- oder verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
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